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§ 76b StVO 1960

StVO 1960 - Stral3enverkehrsordnung 1960

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 13.06.2024

1. (1)Die Behdrde kann, wenn es die Sicherheit, Leichtigkeit oder FlUssigkeit des Verkehrs, insbesondere des
FuBgangerverkehrs, die Entflechtung des Verkehrs oder die Lage, Widmung oder Beschaffenheit eines Gebaudes
oder Gebietes erfordert, durch Verordnung Stral3enstellen oder Gebiete dauernd oder zeitweilig zu WohnstralRen
erklaren. In einer solchen Wohnstral3e ist der Fahrzeugverkehr verboten; ausgenommen davon sind der
Fahrradverkehr, das Befahren mit Fahrzeugen des StraBendienstes, der Miillabfuhr, des &ffentlichen
Sicherheitsdienstes, der Strafvollzugsverwaltung und der Feuerwehr in Austbung des Dienstes sowie das
Befahren zum Zwecke des Zu- und Abfahrens.

2. (2)In WohnstraRBen ist das Betreten der Fahrbahn und das Spielen gestattet. Der erlaubte Fahrzeugverkehr darf
aber nicht mutwillig behindert werden.

3. (3)Die Lenker von Fahrzeugen in WohnstralBen dirfen FuBganger und Radfahrer nicht behindern oder gefahrden,
haben von ortsgebundenen Gegenstanden oder Einrichtungen einen der Verkehrssicherheit entsprechenden
seitlichen Abstand einzuhalten und dirfen nur mit Schrittgeschwindigkeit fahren. Beim Ausfahren aus einer
Wohnstrale ist dem auBerhalb der WohnstraRe flieBenden Verkehr Vorrang zu geben.

4. (4)Die Anbringung von Schwellen, Rillen, Bordsteinen u. dgl. sowie von horizontalen baulichen Einrichtungen ist in
verkehrsgerechter Gestaltung zulassig, wenn dadurch die Einhaltung der Schrittgeschwindigkeit nach Abs. 3
gewahrleistet wird.

5. (5)Fur die Kundmachung einer Verordnung nach Abs. 1 gelten die Bestimmungen des8§ 44 Abs. 1 mit der
Maligabe, daR am Anfang und am Ende einer WohnstralRe die betreffenden Hinweiszeichen (§ 53 Abs. 1 Z 9¢ bzw.

9d) anzubringen sind.

In Kraft seit 01.10.2022 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/stvo/paragraf/44
https://www.jusline.at/gesetz/stvo/paragraf/53
file:///

	§ 76b StVO 1960
	StVO 1960 - Straßenverkehrsordnung 1960


